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Drucksache-Nr.: BV/0010/2019 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: 30 Rechtsamt mit Büro des Kreistages 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Kreistag 17.10.2019     

 
 
Bezeichnung des TOP:  5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt die 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld gemäß der beigefügten Anlage 1.  
 
 
Sachdarstellung:  
Mit der Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes wurde die Vorschrift in § 28 Abs. 2 S. 
2 KVG LSA, dass die Hauptsatzung die Einzelheiten der Einwohnerfragestunde zu regeln 
hat, gestrichen. Gemäß § 28 Abs. 2 S. 3 KVG LSA besteht nunmehr die Verpflichtung, die 
Einzelheiten der Einwohnerfragestunde in der Geschäftsordnung zu regeln.  
Es wird vorgeschlagen, die Verfahrensregelungen des § 13 Abs. 1 Satz 2 bis einschließlich 
Abs. 4 der Hauptsatzung in die Geschäftsordnung zu verschieben. Der Grundsatz zur 
Durchführung einer Einwohnerfragestunde vor jeder ordentlichen öffentlichen Sitzung, nach 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung, soll allerdings dabei  als 
Regelung in der Hauptsatzung bestehen bleiben. Bisher wurden die Beteiligungsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Anhalt-Bitterfeld  (§ 13 Einwohnerfragestunde, §14 
Bürgerbefragung) kompakt in einem eigenen Abschnitt (III.) der Hauptsatzung geregelt. 
Diese Regelungssystematik soll insoweit auch weiterhin Bestand haben. 
Die 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Anlage 1, 
sowie die Darstellung der relevanten Änderungen des Satzungstextes in synoptischer Form 
sind der Anlage 2 zu entnehmen.  
Um Beschlussfassung der 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld mit der Mehrheit der Mitglieder des Kreistages wird gebeten.  
Rechtsgrundlage für die Beschlussfassung ist § 10 KVG LSA. Die Zuständigkeit des 
Kreistages ergibt sich aus § 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA. 
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Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
keine 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
Synopse zur 5. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
 

 

 
 
 
 
Unterschrift:  ________________ 
   U. Schulze 
   Landrat 
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